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Der Ghel der Sichelncits, rlzci

Berlin, den 30 Augustl943

und des SD.

IV D 5 d - 8071/43

Bilco des Staatsfekt

Lo  Rechsprotelto

ia Dohmon uno mahren.

Cing.: -4,SEP 1943

An alle

Staatspolizei-leit-stellen,

Kommandeure der Sipo.u.d.SD.

mit Ausnahm der

besetzten Ost-

Befehlshaber der Sipo.u.d.SD.

gebiece.

Nachrichtlich dem

Reichssicherheitshauptamt

IV Gst. (2 Exemplare)

Amt III und V.

II A 1 (3 Exemplare)



Abschrift.

Anlage

zu 15 Vpfv 24 v 24.7.43

Beförderung von Kriegsgefangenen, polnischen Zivilarbeiter.

Ostarbeitern und anderen ausländischen Arbcitern auf den

Eisenbahnen des öffentlich

bussen der Deutschen Reich

A. Beförderungsb

I. Beförderung von K

§1

Zulässigkeit und Dur

(1) Die Eisenbahnverwaltun

pefaneenen nach und von de

enutzung der Eisenbahr

egt werden missten, ds

gefangenen im Arbeitse

râe.

r Kriegsgefangenen ist

erkehrsabwicklung dadu

ne werden auf der Eise

nter Bewachung befinde

es Arbeitseinsatzes o

notwendig ist.
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(2) Soweit die Kriegsgefangenen-nicht nach-den Bestimmungen

des Kriegsmorkbuches auf Wehrmachtfahrschein befördert wer-

den, sind fir sie Fahrausweise nach dem öffentlichen Tarif

zu lösen.

(3) Für Kriegsgefangene könnan aneh Zaitkerten

ausgenommen

Arbeiterwochenkarten, gelö

dtaate

ersonen sind

auf Beförderungsschein abs

aung der

Eisenbahnverwaltung kann a

reren Zeit-

karten eine Sammelzeitkart

gsschein aus-

gegeben werden.

(5) Im Falle des § 1 (4) i

gerkomman-

danten von den Kriegsgefan

Fahraus-

weises und bei seiner Prüf

perre und

im Zuge vorzuzeigen.

8 4 Interbrineune im Zue

g der Kriegsgefangener

verwaltung nähure Bes

ind möglichst in Sond

n. Lässt sich eine so

möglichen, so ist von

daß jeder Umgang dur

da a

icht in Sonderwagen o

dürfen Sitzplätze nu

stehen müssen.



M
B-y Reisebeschränkung
Polnische Zivilarbeiterund Ostarbciter bedürfen zur Benutzug
der Eisenbahn und der Reichebahn-kraftomnibusse, soweit der i
Fahrtstrecke über den Ortsbereich hinausgeht, einer schrifi.
Jichen Genehmigung der zustandigen örtlichen Polizeibehörie.
Diese Beschränkung gilt auch für Fahrten innerhalb Berlin.
§ 8 Züge, Wagenklasse
(1) Die Benutzung von zuschlagspflichtigen Zügen ist ausge-
schlossen, In den Reichsbahndirektionsbezirken Danzig, Königs-
berg und Posen können Ausnahmen für polnische Zivilarbeiter
zugelassen werden.
(2) Die Eisenbahnverwaltung kann die Arbeiter auf bestimmte
Züge verweisen und ggf. eine Teilung geschlossener Transporte
veilegen.
(3) Die Arbeiter dürfen nur die 3. Klasse benutzen.
§ 9 Ausgabe und Prüfung der Fahrausweise
(1) Die nach § 7 notwendige schriftliche ortspolizeiliche
Fahrtgenehmigung ist beim Lösen der Fahrausweise vorzulegen
und unaufgefordert bei der Prifung der Fahrausweise en der
Bahnsteigsperre und im Zuge vorzuzeigen.
(2) Arbeiter, die die Fahrtgenchmigung nicht nachweisen können
oder die für ihre Beförderung getroffenen Anordnungen mißachten,
sind der örtlichen Polizeistelle zu übergeben.
(3) Die Arbeiter können Zeitkarten (auch Arbeiterwochenk r. )
lösen, wen, die sonstigen tariflichen Voraussetzungen er.it
sind.
(4) Beim Lösen von Artaiter- oder Kurzarbeiterwochenkarten füir
Arbeiter, die zwischen ihrem gemeinsamen Wohnort (Lager) u
dem gleichen Arbeitsort befördert werden, kann did Einsatz-
stelle eincn Sammelantrag vorlegen.
(5) Transporte von mehr als 5 Personen sind auf Beförderungg-
schein abzufertigen. Nach Anordnung der Eisenbahn kann auch
an Stelle von mchreren Zeitkarten cine Sammelzeitkarte oder
ein Befördcrungsschein ausgegeben werden.
§ 10 Unterbringung im Zuge, Einnahme von Sitzplät.zen
(1) Bei gruppenweiser Beförderung sind die Arbeiter möglichst
von den übrigen Reisenden abzusondern.
(2) Soweit die Eisenbahnverw. wgen besondere Wagen oder
Abtcile vorsehen, sind diese su cnutzen.
(3) Die Arb iter dürfen sitzplitze nur einnehmen, wenn andere
Reisende nicht stuhon müssen.
§ 1i Geschlossene Transporte
(1) Transporte von nehr als 10 Personen sind rechtyeitig, ggf.
unter Verwendung eines von der Eisenbahnverwaltung vorge-
sehcnen Vordrucks bei dem Abgangsbahnhof anzumelden. Die
Eisenbahnverwaltung kann hierlür eine Frist festsetzen.
(2) Mit Reichsbahn-Kraftomnibussen werden geschlossene Trans-
porte wegun der beschränkton Raunv rhältnisse nur in besonders
begründeten Ausnahmefällen mit Zusttmmung der Reichsbahndirek-
tion befördert.
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§ 12 Veitergeherde Bestimmungen.

Soweit für die Beförderung Angehöriger polnischen Volkstums

oder der Ostarbeiter in den eingegliederten Ostgebieten

weitergehende R gelungen g troffen sind, werden sie durch

diese Bestimungen nicht berührt.

III. Beförderung anderer auslandischer Zivilarbeiter.

Für die Beförderung anderer ausländischer Zivilarbeiter gel-

ten die allgemeinen Beförderungsbedingungen und Tarife.

B. Innerdienstliche Vorschriften.

(1) Kriegsgefangene, polnische Zivilarbeiter und Ostarbeiter,

2

die gegen die Bastimmungen unter A verstoßen, sind wie folgt

zu behandeln:

a) Wenn sie die Fahrtberechtigung nicht nachweisen können, sind.

sie bei Feststellung im Zuge auf dem nächsten geeigneten

Haltebahnhof dem Aufsichtsbeamten vorzuführen, der die Üb

gabe an die örtliche Polizsistellen zu veranlassen hat.

b) Wenn sie die 2. Klasse benutzen, sind sie in die 3. Klas

zu verweisen, und zwar auch beim Besitz von Fahrausweisen

2. Klasse.

e) Wenn sie in einem zuschlagpflichtigen Zuge angetroffen

den, sind sie zur Weiterfahrt mit eihem Personenzug auf

nächsten Haltebahnhof auszusetzen.

(2) Ein nachtrüglicher Fahrtausschluß von Kriegsgefangenen,

polnischen Zivilurbeitern und Ostarbeitern an Ünterwegsorte

zugunsten später zusteigender deutscher Reisenden; d.h. led

Dich um Flatz zu schaffen, ist aus sicherheitspolizeilichen

Gründen nicht angängig.

(3) Abteile, die für die Beförderung von Kriegsgefangenen,

polnischen Zivilarbeitern oder Ostarbeitern dienen, sind

tunlichst als solche besonders zu kennzeichnen.

(4) Eine Entseuchung der Wagen oder Abteile nach ihrer Be-

nutzung durch Kriugsgef ngene, polnische Zivilarbeiter oder

Ostarbeiter ist ba den reglmäßigen Reinigungs- und Ent-

seuchungsmaenahmen in dar Tupern nicht erforderlich.

Ps
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Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin,den 27, Mai 1943.

as sep pun

IV A 1. c - B.Nr. 1971/43

Bürn des Staatsfekcetärs

boim Reidisprolekiod

An alle

-4. JUNI 1943

Staatspolizei-leit-stellen,

Kommandeure der Sipo.u.d.SD. )mit Ausnahme

Befehlshaber der Sipo.u.d.SD.

)der besetzten

)Ostgebiete,

Nachrichtlich

dem Reichssicherheitshauptamt,

Amt III und V je 2 Exempl.,

IV- Geschäftsstelle ( 2Exempl.),

IV D ( ausländische Arbeiter),

IV D 5, II A 1 zur Erlassammlung (3 Exempl.),

den Höheren H- und Polizeiführern,

den Inspekteuren der Sipo.u.d.SD.,

den Kriminalpolizei-leit-stellen,

den SD-Leit-Abschnitten.

Betrifft: Richtlinien für die Beförderung von

Kriegsgefangenen mit Landverkehrsmitteln

für den öffentlichen Personenverkehr

(mit Ausnahme der Eisenbahnen, sowie der

Krsftomibusse und Landkraftposten der

deutschen Reichspost).

Bezug:

Ohne.

Anlage:. -1-

Als Anlage übersende ich einen Abdruck

eines Erlasses des Oberkommandos der Wehrmacht vom

11.5.43 zur Kenntnisnahme.

Sollten durch die angeordnete Art der

Beförderung von Kriegsgefangenen sicherheitspoli-

zeiliche Belange berihrt werden, so ersuche ich

zu berichten.

In Vertretung:

gez.: M ü l j e r .

Beglaubigt:

Edher

Kanzleiangestellte.

beimes

gli-

CSA



Abschr if t

Oberkommando der Wehrmacht

Berlin-Schöneberg, d.11.5.1943

Az. 2f 24.17a Kriegsgef.Org.(IIlb)

Badenschestr. 51

Nr. 1923/43

Fernsprecher:71 2594 App. 47 od.

I 2 5733 App.47

Betr.: Richtlinien fir die Beförderung von Kr.Gef.

mit Landverkchrsmitteln für den öffentlichen

Personenverkehr ( mit Ausnahme der Eisen-

bahnen, sowic der Kr ftomnibussc und Lind-

kraftpost:n der deutschen Reichspost).

Der Reichsverkehrsminister hat im Einver-

nehmen mit den beteiligten Behörden folgende

Richtlinien für die Beförderung von Kr.Gef, mit

Landverkehrsmitteln für den öffentlichen Personen-

verkehr (mit Ausnahme der Eisenbahnen, sowie der

Kraftomnibussc und Landkraftominibusse der deut-

schen Reichspost) bekanntgegeben (Reichs-Verkehrs-

blutt Ausgabe B Nr. 10 vom 4. Mai 1943):

1.) "Die Beförderung von Kriegsgefangenen unter

Bewachung im öffentlichen Strassenbahnverkehr

kann im Interesse des Arbeitseinsatzes nicht

grundsätzlich ausgeschlossen werden, da die

besonderen Beförderungsmittel, in der Hauptsache

Lastkraftwagen, hierfür nicht ausreichen bzw.

wegen Kraftstoffm:ngels nicht ausreichend einge-

setzt werden können. Eine Beförderung im öffent: ..

Dichen Strassenbahnverkehr kann aber nur dann in

Frage kommen, wenn andere Verkehrsmittel nicht

zur Verfügung stehen, oder anderenf.lls solche

An- oder Abmarschwege zurückgelegt werden müßten,

daß hierdurch die Leistungsfähigkeit der Kriags-

gefangenen wesentlich beeinträchtigt würde. Dabei

darf aber keinesfalls cin weniger strenger Maß-

stab angelegt werden, als er bei Beförderung

deutscher Arbeitcr unter den obwaltenden Um-

ständen Plitz greifen muß.

2.)
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2.) Die Beförderung ist tunlichat vor oder nech

den Spitzenverkehrszeiten der deutschen Arbeiter,

gegebenenfalls unter entsprechender Staffelun

der Arbeitszeit, durchzuführen. Soweit als möglich

hit die Beförderung in Sonderfuhrzeugen (auch

Güterwagen, Stchwngen usw.) oder in Sonderabteilen

zu erfolgen. Läkt sich eine solche gesonderte

Beförderung nicht ermöglichen, so ist dafür Sorge

zu tr:gen, daß der Unging der Krie,syefangenen mit

don übrigen beförderten Personen verhindert wirl.

Bei gleichzeitiger Befördcrung von Zivilpersonen

sind die Kricgsgefangenen nüglichst -uf der Platt-

form des vorderen oder mittleren Einstiegs und so

aufzustellen, diß der deutsche Begleiter sie von

den Zivilpersonen abtrennt. Auch im übrigen ist bei

der Unterbringüng der Kriegsgefangenen in den

Strassenbahnwagen darauf Bedacht zu nehnen, daß die

Verkchrsabwieklung durch die Mitnahme der Kriegsge-

fangenen möglichst wonig beeinträchtigt wird.

Nähere allgemeina Regelungen über die Beförderungen

lassen sich wegen der örtlich verschiedenen Verhült-

nisse nicht treffen; sie müssen vielmehr jeweils

den örtlichen Erfordernissen angcpasst werden. I

Bedarfsfalle ist eine RejeJun, durch den Bevoll-

mächtigten für den Nahverkehr (bv) herbeizuführen,

der gegebenenfalls hierbei die zuständigen Stellen

zu beteiligon hit. Bei Beförderun; von geschlossenen

Grupyen, - in der Regel mehr 1s 10 Marn nebst

Begleiter - ist wegen dur Beförderung tunlichst

rechtzeitig mit den Verkehrsunternchmen in Fühlung

zu treten.

3.) Die Befördurung von Krie sgef ngenen ohne

Bewnchun: ist crundsätzlich unzulüssig. In besonderen

/usnchmefällen künn sie nur für einzelne französischo

d d d   e

11245
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Vorlage eines besonderen Ausweises des zuständigen

Lagerkommandanten über die Berechtigung zur

Benutzung der Strassenbahn.

4.) Als Beförderungspreis ist für Kriegsgefangene

der normale Fahrpreis zu entrichten; die Lösung von

Sammelkarten, Fahrscheinheften sowie allen unpersön-

lichen Ermäßigungskarten ist zulässig- Von den

Wachnannsch ften ist der gleiche Fahrpreis zu zahlen.

Fahrausweise für Kriegsgefangene dürfen, ausgenonmen

im Falle der vorstehenden Ziffer (3) Satz 2, nur an

den deutschen Bcgleiter oder an den aufsichtsführenden

Kommandoältesten ausgehändigt werden,

Die Beförderung von Kriegsgefangenen mit den dem

öffentlichen Verkehr dienenden Obussen und Kraft-

omnibussen muß mit Rücksicht auf ihre besonders

beschränkten Raunverhältnisse im allgemeinen aus-

scheiden. Allenf lls kann in besonders begründeten

Fällen der Bevollmächtigte für den Nahverkehr (Nbv)

nach Anhörung der beteiligten Stellen Ausnahmen

zulassen.

Die Beförderung von Kriegsgefangenen im Kraftomnibus-

verkehr der Deutschen Reichspost und der Deutschen

Reichsbahn unterleigt der besonderen Regelung durch

die Deutsche Reichspost bzw. Deutsche Reichsbahn.

Hierzu wird bemerkt:

1) Die Erteilung besonderer Ausweise an franz.

Kr.Gef. zur Benutzun, von Strassenbahnen ohne

Bewachung ist auf besondere Ausnahmefälle zu

beschränken.

2) Wachmannsch:ften und Hilfswachmannsch ften

sind über ihre Pflichten bei der Beförderúng

von Kr.Gef. uf Landverkehrsmitteln, die für

den öffentlichen Personenverkehr bestimmt

si■d, laufend zu belchren.

3.)
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3.) Die Kosten der Beförderung von Kr.Gef. und

der begleitenden Wach- und Hilfswachmann-

sch:ften trägt derjenige Teil, in dessen

Interesse die Beförderung erfolgt, für

die Wegu zu und von der Arbeitsstelle,

also in der Regel der Unternehner.

Dor Chef des Oberkommandos

der Wehrmccht

In Auftr-ge:

ez.: B3rck .

F.d.R.d.A.

Ep

Kinzleiangestellte.
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Fernschreibstelle

R-Prot. Nr.

Laufende Nr.

Fernschreibname

Angenommen:

Befördert:

Aufgenommen:

Datum:

19

Datum:

19

um:

um:

an:

von:

durch:

durch

Rolle:

Bermerke:

Fernschreiber

NUE 71910 19.4.43 1100 =J0=

Posttelegram

Fern pruch:

AN A) ALLE STAATSPOLIZEI(LEITISTELLEN -

M U E L L E R -+

B) ALLE KRIPO(LEIT)STELLEN -

NACHRICHTLICH: DEN HOEHEREN SS- UND POLIZEIFUEHRERN

INSPEKTEUREN DER SICHERHEITSPOLIZET U. D. SD.=

BETRIFFT: CHINESISCHE STAATSANGEHOERIGE IM REICH.-

VORG.: OHNE.- BEREITS SEIT LAENGERER ZEIT HAEUFEN CICH

IE  TE R TE S S I

CHINESTSCRE STAATSANGEHOERIGEN DAS LHNEN GEWAEHRTE

GASTRECHT IN GROEBLICHSTER FORM VERLETZEN. INSBESCNDERE

E   RN

GEN - WILDER HANDEL MIT MANGELWARE

IN ERSCHEINUNG. DAS AUSWAERTIGE AMT HAT NUNMEHR DEM

SE S TIII S TE

EGNGN

ENTZIEHEN. DADURCH SOLL ERREICHT WERDEN, DASS DIE VOM DIESE

MASSNAHME BETROFFENEN INDIREKT ZUR ANNAHME EINER FESTEN

ARBEIT GEZWUNGEN WERDEN, - ICH BITTE DAHER, SOFORT IM

istraggebers

EINVERNEHMEN MIT DEN ZUSTAENDIGEN STELLEN ZU VERANLASSEN,

1E-76/43



DASS ALLEN CHINESISCHEN STAATSANGEHOERIGEN AUS, SICHERHEITSPOLIZEI

LICHEN GRUENDEN DIE WANDERGEWERBESCHEINE ENTZOGEN WERDEN. ALS

BEGRUENDUNG IST AIS AUSSENPOLITISCHEN GRUENDEN ANZUGEBEN, DASS

WAEHREND DES KRIEGES DAS WANDERGEWERBE UEBERHAUPT EINGEENGT WERDEN

MUSS U. DASS AUCH DEUTSCHE STAATSANGEHOERIGE NUR IN BESONDEREN

AUSNAHMEFAELLEN WANDERGEWERBESCHEINE ERHALTEN.- DIE CHINESISCHEN

STAATSANGEHOERIGEN SIND DARAUF HINZUWEISEN, SICH BEI DEM

ZUSTAENDIGEN ARBEITSAMT ZWECKS ZUWEISUNG EINER ANDERWETTTGEN

BESCHAEFTIGUNG ZU MELDEN. VON EINER ALLGEMEINEN DIENSIVERPELICHTUNG

MUSS JEDOCH AUS AUSSENPOLITISCHEN GRUENDEN ABGESEHEA WERDER

CIN  SNS T I C SN N N

TA SR GON  S GE  

RECHTMAESSTGE CHINESISCHE REGIERUNG ANERKANNTEN REGIERUNG FM

NANKING ENTERSTELLT ZU BETRACHTEN UND DAHER ALS ANGEHOERIGE

BEFREUNDETEN STAATES ZU BEHANDELN SIND.- ICH BITTE JEDOCH NAC

EGGGN

BETROFFENEN EINER GEEIGNETEN UEBERWACHUNG ZU UNTERSTELLEN

RR RR  TGE GR EE

GNRR

AUSLAENDERPOLIZEIVERORDNUNG VORZUGEHEN. BEI VORLIEGEN

STRAFREGHTLICHER VERSTOESSE SIND DIE BETROFFENEN - UNVERZUEGE

DEM RICHTER VOR- UND IHRE BESTRAFUNG HERBEIZUFUEHREN. UEBER

3

EINZELFALL BITTE ICH UM UMGEHENDEN FS-BERICHT, DA BEL GROEDET

VERSTUESSEEMIT ABSCHIEBUNGSHAFT MIT DEM ZLELE DER AUSWEISUN

DEM DEUTSCAEN REICHSGEBIET VORGEGANGEN WERDEN SOLL.- WEGEN DER

S NN  NN

CHINESEN-AUSWETSES MIT LICHTBILD UND FINGERABDRUECKEN - SIND

VERHANDLUNGEN MIT DEN MASSGEBLICHEN STELLEN ETNGELEITET. HI

ERGEHT N ABSEHRBARER ZEIT WEITERE WEISUNG.=

RSHA. ROEM. 4 D 3 KL. B - 3017/42 KL. G - I.V. GEZ.

7a
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VerteileEsDuco das Giaatsjekuelüns1. Höhererund Polizeiführer Nordost2. Höhererbela Reichsprotektoeund Polizeiführer Ostsee3. Höhererund Polizeiführer Spreein Böhmen und Mähcen.4 Höhererund Polizeiführer ElbeEing.:2. AUG. 19435. Höhererund Polizeiführer Sadwest6. Höhererund Polizeiführer West7. Höhererund Polizeiführer Süd8. Höhererund Polizeiführer Main9. Höhererund PolizeiführerSüdost10. Höhererund PolizeiführerFulda-Verra11. Höhererund Polizeiführer Nordsee12. Höhererund PolizeifülirerMitte13. Höhererund PolizeiführerRhein-Vestmark14. Höhererund PolizeiführerDonau15 Höhererund Polizeiführer Alpenland16. Hühererund Polizeiführer/eichsel17. Höhererund Polizeiführer larthe18. Höhererund Polizeiführer beim Reichs-protektorin Böhmen und Mähren19. Höhererund Folizedführer Ost20. Höhererund Polizeiführer Nord21. Höherer=und Polizeifühzer Nordwest22. Höherer-und Polizeiführer Ostland25. Höhererund Polizeiführer$\F17 /43qRußland-Mitte24. Höhererund PolizeiführerUkraine25. Höhererund PolizeiflhrerSerbien26. Höhererund PolizeifühverFrankreich8.28.H-Gruf.Kammerhofer27. 4-Brigadeführer Jungclaus*



Der Reichsführer-k

Feld-Kmmand•stelle, den3/. 7.43.

b6h/s18h

Geheim

- 6. AUG.

B.d.S. 8846.

1.) An alle Hauptamtchefe

2.) An alle Höheren li- und Pelizeiführer

In Hamburg kam es in einem Russenlager eines

Krankenhauses zu einer Meuterei. Dort untergebrachte Sowjet-

ruesen widersetzten sich den Anordnungen des Arztes und des

Pflegepersonals und plünderten außerdem die Kleiderkammer. Von

einem der Staatsp lizei entsandten Kommand• sind 8 Rädelgführer

festgestellt und in Gegenwart der anderen Russen erschossen worden.

Mein nachstehendes Fernschreiben übersende ich

zur Kenntnisnahme:

"Ich habe Ihr Fernschreiben erhalten. Helft mit

allen Kräften, die Ihr zur Verfügung habt. Laßt jedech

besonders' unter den Ausländern nicht den geringsten Unge-

horsam •der eine Widersetzlichkeit aufkommen. Pür scharfes

und sofortiges Durchgreifen bei den Russen ausspreche meine

Anerkennung. So habt Ihr stets zu handeln."

Ich erwarte ven allen Höheren #- und Pclizei-

führern ein gleiches Durchgreifen in einem jeden solchen oder

ähnlichen Fall,

gez. H, H i m m l e r.

Für die Richtigkeit:

BdSe 

h-bersturmbannführer.

Z.Kh884

Bür

an ekcetürs

.tn

10.AU0 1043
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